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Grundsätze der Ausbildung
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
· zeitgemäßes Anforderungsprofil als Basis der Ausbildung · Lernprozessorientierung · Handlungsorientierung ·
Vernetzung von Präsenz- und Selbstlernen · Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz

1 Einführung

Seit dem Jahr 2001 wird die Ausbildung
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit bei
den Trägern der gesetzlichen Unfall-
versicherung, seit 2003 bei allen Trä-
gern der Ausbildung, nach einer neuen,
von der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
und dem Hauptverband der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften (HVBG)
gemeinsam entwickelten Ausbildungs-
konzeption durchgeführt. Diese Aus-
bildung wurde bei den Unfallver-
sicherungsträgern durch das Fachauf-
sichtsschreiben des damaligen Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung (BMA) vom 29. Dez. 1997
(BMA 1998) verbindlich eingeführt.
BMA, BAuA, Länder und die Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung
haben die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass die neue Ausbildung
von allen Ausbildungsträgern und
Hochschulen/Fachhochschulen nach
einheitlichen qualitätssichernden
Grundsätzen umgesetzt werden kann.

1.1 Bisherige Ausbildung

Das “alte” Ausbildungskonzept wur-
de Mitte der 70iger Jahre entwickelt und
basierte auf dem Fachaufsichts-
schreiben des BMA an die Unfall-
versicherungsträger vom 02. Juli 1979.
Es wurde den heutigen Anforderungen
auf Grund der Entwicklungen in der
Arbeitswelt, der Zunahme der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und rechtli-
chen Änderungen im Arbeitsschutz
nicht mehr gerecht.

1.2 Neue Ausbildung

Die Ausbildung der Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit erfolgt nunmehr bei
völlig neuer inhaltlicher Ausrichtung
auf der Grundlage eines zeitgemäßen,
präventiv ausgerichteten Arbeits-
schutzverständnisses und dementspre-
chender Anforderungen an das Han-
deln der Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit. Hiermit verbunden wurde auch
das Lernkonzept im Sinne eines Lern-
planes neu gestaltet. Ein qualitäts-
bestimmendes Merkmal der neuen Aus-
bildung ist ein aufeinander bezogenes
und schrittweise aufbauendes Verzah-
nen von Präsenzlernen einerseits und
einem selbstgesteuerten Lernen unter
Nutzung von interaktiven, multimedia-
len Lernprogrammen als Computer
based training (CBT) andererseits. Be-
stimmt durch den konzipierten Lernpro-
zess wechseln sich Präsenz- und Selbst-
lernphasen ab. Integriert in die Ausbil-
dung sind ein Praktikum und vier
Lernerfolgskontrollen nach bundesweit
einheitlichen Kriterien.

2 Anforderungsprofil der
Fachkräfte

Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind
wichtige Berater des Unternehmers in
Sachen Arbeitsschutz. Sie unterstützen
ihn bei der Wahrnehmung seiner Ver-
antwortung für die Sicherheit und Ge-
sundheit seiner Mitarbeiter. So be-
schreibt das Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG: 1973) die Funktion der Fachkräf-
te. Dieser gesetzliche Auftrag erfordert

eine zielführende Umsetzung im Betrieb.
Das Handeln der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit ist mit entscheidend für das
Niveau von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschäftigten im Un-
ternehmen.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat
demnach im Betrieb eine Schlüsselstel-
lung bezüglich des Arbeitsschutzes,
ohne jedoch über eine entsprechende
Weisungsbefugnis zu verfügen. Die Er-
gebnisse des Arbeitsschutzes, d.h. si-
chere und gesundheitsgerechte Ar-
beitsbedingungen, sind eine Leistung
des gesamten Betriebs und nicht nur das
Ergebnis der Arbeit von Fachexperten.
Aufgrund dieser besonderen Voraus-
setzungen kommt dem Handeln der
Fachkraft für Arbeitssicherheit, d. h.
den Vorgehensweisen, wie qualifiziert
Maßnahmen des Arbeitsschutzes im
Betrieb initiiert und umgesetzt werden,
eine hohe Bedeutung zu. Die neu ent-
wickelte Ausbildung ist dem entspre-
chend handlungsorientiert angelegt
und basiert auf einem zeitgemäßen
Anforderungsprofil der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, das an folgenden
Leitgedanken ausgerichtet ist:

♦ Arbeitsschutz ist kein zusätzliches
betriebliches Aufgabenfeld, son-
dern integraler Bestandteil aller be-
trieblichen Aufgaben und Funktio-
nen. Es handelt sich um ein ethi-
sches, humanitäres, betriebswirt-
schaftliches und ökologisches
Grundanliegen.

♦ Ganzheitlicher Arbeitsschutz erfor-
dert, die Gesamtpalette aller Fakto-
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ren zu beherrschen, die zu arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren
und somit zu arbeitsbedingten Ver-
letzungen und Erkrankungen führen
können.

♦ An die Stelle monokausaler Betrach-
tung rückt die Beachtung des multi-
faktoriellen Bedingungsgefüges der
Wirkungen aller Faktoren auf den
Menschen.

♦ Erforderlich sind systematische Ge-
fährdungsermittlungen und Risiko-
beurteilungen für vorhandene, aber
auch im Vorfeld neu zu schaffender
Bedingungen und Situationen.

♦ Sichere und gesundheitsgerechte
Arbeitsbedingungen sind durch
ganzheitliche Gestaltung zu gewähr-
leisten. Zentrales Betrachtungs-
und Gestaltungsobjekt ist das Ar-
beitssystem mit seinen Gestaltungs-
feldern Technik, Organisation und
Personal in ihrem Zusammenhang
und in ihrer Wechselwirkung.

♦ Als Bestandteil des Arbeitsschut-
zes ist zweckdienliche Gesundheits-
förderung in die Gesamtkonzeption
der Gestaltung von Arbeits-
systemen einzuordnen.

♦ Arbeitsschutz erfordert eine konse-
quent präventive Ausrichtung.

♦ Arbeitsschutz ist nicht isoliert durch
spezielle Experten zu handhaben,
sondern zu verschmelzen mit der
Aufgabenerfüllung verschiedener
Funktionsträger.

Rolle und Aufgaben der Fachkraft für
Arbeitssicherheit richten sich an den
beschriebenen Leitgedanken aus. Sie
berät und unterstützt insbesondere zu
folgenden Aufgabenkomplexen:

♦ Ermitteln und Beurteilen von ar-
beitsbedingten Unfall- und Gesund-
heitsgefahren und von Faktoren zur
Gesundheitsförderung.

♦ Vorbereiten und Gestalten sicherer,
gesundheits- und menschengerech-
ter Arbeitssysteme.

♦ Aufrechterhalten sicherheits-, ge-
sundheits- und menschengerechter
Arbeitssysteme und kontinuierliche
Verbesserung von Sicherheit und

Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten.

♦ Integration von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in Management
und Führung von Prozessen; Ein-
bindung in die betriebliche Aufbau
und Ablauforganisation.

♦ Beratung hinsichtlich einer geeigne-
ten Organisation (Aufbau- und Ab-
lauforganisation), so dass Sicherheit
und Gesundheitsschutz bei allen
Tätigkeiten beachtet und in die be-
trieblichen Führungsstrukturen ein-
gebunden werden.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ori-
entiert sich an einer managementori-
entierten, systematischen Vorgehens-
weise. Nicht das Handeln in der Form,
dass für Probleme aus einem vorhan-
denen Maßnahmeninventar sofort eine
Lösung umgesetzt wird, sondern ein am
PDCA (plan-do-check-act)-Prinzip ori-
entiertes Handeln ist zielführend. In Bild
1 werden die sieben Handlungsschritte
der Fachkraft für Arbeitssicherheit dar-
gestellt.

3 Praxisorientierung der
Ausbildung

Die zukünftigen Fachkräfte benötigen
für ihre Aufgaben dementsprechend
neue Kenntnisse und Fähigkeiten. Ne-
ben den auch weiterhin unverzicht-

baren Kenntnissen über rechtliche Vor-
gaben und technische Anforderungen
an die sichere und gesundheitsge-
rechte Gestaltung von Arbeitsplätzen
und -systemen muss Wissen über psy-
chische und soziale Zusammenhänge,
neue Belastungen und eine ganzheitli-
che Arbeitssystemgestaltung erwor-
ben werden.

Erforderlich ist es außerdem, neue Me-
thoden zur Umsetzung des Arbeits-
schutzes im Betrieb, des Arbeitsschutz-
managements, der Installierung von
Sicherheits- und Gesundheitszirkeln im
Betrieb zu kennen und nicht zuletzt,
neue Möglichkeiten der Informations-
beschaffung und -verarbeitung zum
Themenbereich Arbeitsschutz mit Hil-
fe neuer Medien und Technologien zu
beherrschen. Die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Personengruppen im
Unternehmen stellt auch erhöhte An-
forderungen an die Fähigkeit zur Ko-
operation, zu Kommunikation und
Dialog. Ohne diese sind die Anliegen
des Arbeitsschutzes nicht überzeu-
gend und wirkungsvoll zu vermitteln.
Schließlich ist es notwendig, Sicherheit
und Gesundheitsschutz strategisch in
Unternehmenspolitik, -strukturen und
-abläufe einbinden zu können.

Das erforderliche Fachwissen, die not-
wendigen methodischen Fähigkeiten,
um diese Schritte in der Praxis erfolg-
reich umzusetzen sowie die benötigten
sozialen Kompetenzen werden in der
Ausbildung vermittelt und die Anwen-

Durch- und Umsetzung
der Problemlösung

Beurteilung

Weiterführende
Schlussfolgerung

(Betriebsstrategische Integration)

Handlungsanlass

Handlungsschritte der
Fachkraft für Arbeitssicherheit

Setzen von Zielen

Analyse

Wirkungskontrolle

Auswahl der Lösung

Entwicklung von
Lösungsalternativen

Bild 1: Handlungsschritte der Fachkraft für Arbeitssicherheit
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dung schrittweise erlernt und geübt.
Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet
das neu eingeführte verbindliche Prak-
tikum.

4 Wesentliche Kriterien der
neuen Ausbildung

4.1 Aufbau der Ausbildung

Die neue Ausbildung wird in drei
aufeinander aufbauenden Stufen
durchgeführt, der Grundausbildung,
der Vertiefenden Ausbildung und der
bereichsbezogenen Erweiterung und
Vertiefung der Fachkunde (Bild 2).

Die Ausbildungsstufe I (Grundausbil-
dung) dient der Vermittlung von
Grundlagenwissen über arbeitsbe-
dingte Belastungen und Gefährdun-
gen, der Gestaltung sicherer und ge-
sundheitsgerechter Arbeitssysteme,
Rolle und Aufgabenspektrum der Si-
cherheitsfachkraft sowie der Organisa-
tion des Arbeitsschutzes.

In der Ausbildungsstufe II (Vertiefen-
de Ausbildung) sollen diese Kenntnis-
se an komplexen Aufgaben und Fall-
beispielen angewandt und praxis-
orientiert vertieft werden.

Die Ausbildungsstufe III (Bereichs-
bezogene Ausbildung) vermittelt auf-
bauend auf die in den Stufen I und II

erworbenen Kenntnisse das für die
Anwendung in bestimmten Branchen
erforderliche Wissen. Lerninhalte sind
hier spezifische Gefährdungsfaktoren,
technische Bedingungen, Arbeitsver-
fahren, Arbeitsstätten und personal-
bezogene Themen.

Bestandteil der Ausbildung ist zudem
ein begleitendes Praktikum, in welchem
das erworbene theoretische Wissen
und Können bereits im Rahmen der
Ausbildung unter betriebspezifischen
Bedingungen angewandt wird.

Die notwendige Qualifikation der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit umfasst
Fach-, Methoden- und Sozialkompe-
tenz. Das heißt für die Ausbildung:

♦ Es geht um praxisbezogenes Grund-
lagenwissen und Können.

♦ Es geht um Handlungskompeten-
zen.

♦ Es geht um Motivieren zum enga-
gierten Tätigsein, um Einstellungen,
Werthaltungen und Gefühle zum Ar-
beitsschutz.

4.2 Ziele der Ausbildung

In der Ausbildungsstufe I erwerben die
Teilnehmer Grund- und Handlungs-
wissen für die vielfältigen Aufgaben-
felder der Fachkraft für Arbeitssicher-

heit im Sinne eines allgemeinen “Hand-
werkszeugs“:

♦ Aufgabenbezogene Qualifikatio-
nen wie Grundlagenwissen zum
Gesamtspektrum der Gefährdungs-
faktoren und der gesundheitsför-
dernden Faktoren sowie Kompeten-
zen zur Gestaltung von sicheren und
gesundheitsgerechten Arbeitssys-
temen, insbesondere Grundlagen-
wissen zu Arbeitsschutzanforde-
rungen an die Gestaltungskom-
ponenten Technik, Organisation,
Personal;

♦ Handlungsbezogene Qualifikatio-
nen zur Befähigung zum systemati-
schen Vorgehen (Handlungsschrit-
te);

♦ Rollenverständnisbezogene Qualifi-
kationen wie die zur Generalisten-
rolle, zum Handeln im vernetzten
Betriebsgeschehen;

♦ Kompetenzen zum Arbeitsschutz-
management; Bilden eines Verständ-
nisses zur Rolle und zu den Aufga-
ben der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit im Kontext des betrieblichen
Arbeitsschutzsystems.

Die Ausbildungsstufe I vermittelt
weiterhin Grundwissen zum über-
betrieblichen Arbeitsschutzsystem so-
wie zum Vorschriften- und Regelwerk
des Arbeitsschutzes.

Bild 2:
Struktur der Ausbildung und
Lernerfolgskontrollen (LEK)

Selbstlernphase II

Selbstlernphase I

Selbstlernphase III

Präsenzphase III
2 Wochen

Präsenzphase II
1 Woche

Präsenzphase I
1 Woche LEK 1

LEK 2

Praktikum

Präsenzphase IV
1 Woche

Präsenzphase V
bis 1 Woche LEK 4

Ausbildungs-
stufe I

Ausbildungs-
stufe II

Ausbildungs-
stufe III

Selbstlernphase III

LEK 3
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Auf die Grundausbildung aufbauend
verfolgt die Ausbildungsstufe II fol-
gende Ziele:

♦ Anwendung und Vertiefung des in
der Grundausbildung vermittelten
Wissens zur Planung, Durchsetzung
und Lösung auch komplexer Auf-
gaben

♦ Vermittlung von Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zum jeweiligen Anwenden
von Gestaltungs-, Durchsetzungs-
und Konfliktlösungsstrategien

In der Ausbildungsstufe II geht es so-
mit um die Anwendung des erworbe-
nen Wissens auf komplexe Anwen-
dungsfelder, die Vertiefung zu Aufga-
ben der Durch-  und Umsetzung sowie
zu planerischen und konzeptionellen
Aufgaben bzw. zum betrieblichen Ar-
beitsschutzmanagement. Das schließt
ein, dass die in der Ausbildungsstufe I
enthaltenen Anwendungsgebiete aus-
geweitet werden auf schwierigere Ar-
beitsgebiete der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit.

Die Lerninhalte haben in hohem Maße
exemplarischen Charakter. Es dominiert
problemorientiertes selbsttätiges Ler-
nen der Teilnehmer.

Ergänzend zu dem in den Ausbil-
dungsstufen I und II vermittelten Wis-
sen und den gewonnenen Erfahrungen
soll die Fachkunde in der Ausbil-
dungsstufe III bereichsbezogen und
branchenspezifisch erweitert und ver-
tieft werden.

Während die Ausbildungsstufen I und
II Grund- und Handlungswissen ent-
sprechend der Generalistenrolle der
Fachkraft für Arbeitssicherheit weitge-
hend branchenneutral vermitteln, be-
steht das Anliegen nunmehr darin,

♦ eine wirtschafts- bzw. branchen-
spezifische Erweiterung und Vertie-
fung des Grund- und Handlungs-
wissens vorzunehmen,

♦ Handlungskompetenz bezogen auf
wirtschafts- bzw. branchenbezogene
Erfordernisse zu vertiefen,

♦ Lösungsstrategien anhand kon-
kreter wirtschafts- bzw. branchen-
bezogener Fallbeispiele zu vermit-
teln.

Die Teilnehmer der Ausbildung werden
häufig bereits zwischen den Ausbil-
dungsphasen zur Vermittlung der Fach-
kunde während der Ausbildungsstufen
I und II im Betrieb tätig. Dies führt dazu,
dass Teile der Ausbildungsstufe III pa-
rallel zu den Ausbildungsstufen I und
II durchgeführt werden können bzw.
müssen.

Die Ausbildungsstufe III ist im Sinne
der Weiterbildung zu sehen – im Un-
terschied zur „Fortbildung“, die das
Ziel hat, die in der Aus- und Weiterbil-
dung erworbene Qualifikation bedarfs-
spezifisch ein Arbeitsleben lang konti-
nuierlich zu vervollständigen und zu
aktualisieren.

4.3 Merkmale der Ausbildung

Die Präsenz- und die Selbstlernphasen
sind inhaltlich eng miteinander ver-
zahnt. So werden etwa die Lerninhalte,
die in den Präsenzphasen vermittelt
werden, in den jeweils nachfolgenden
Selbstlernphasen wieder aufgenom-
men und vertieft. Die folgenden Prä-
senzphasen wiederum knüpfen an die
Inhalte der vorangegangenen Selbst-
lernphase an. Es ist ein qualitätsbe-
stimmendes Kriterium für dieses Mo-
dell, diese verschiedenen Phasen und
Formen des Kompetenzerwerbs eng
miteinander zu verknüpfen. Ein homo-
genes Ganzes sollte entstehen und ist
so auch konzipiert worden.

Für die Tätigkeit von Fachkräften für
Arbeitssicherheit erhält die Infor-
mationsbeschaffung und -verarbeitung
mit Hilfe moderner Informations-
technologien einen wachsenden Stel-
lenwert. So wird das Lernen mit CBT
zugleich als Chance verstanden, den
Kompetenzerwerb zum Umgang mit zeit-
gemäßen Medien zu erweitern. Dies
wird von den mit der Entwicklung der
neuen Ausbildung befassten Instituti-
onen als ein ergänzendes qualitäts-
steigerndes Merkmal der neuen Kon-
zeption hervorgehoben.

4.4 Praktikum

Neu ist auch die Durchführung eines
Praktikums nach der dritten Selbstlern-
phase. In diesem Praktikum wird das
erworbene Wissen und Können in der
betrieblichen Praxis selbstständig, auf-

gabenorientiert und betriebsbezogen
angewandt. Hierdurch erfolgt ein
Transfer des erworbenen Wissens in
die Praxis, verbunden mit der Möglich-
keit, die gewonnen Kenntnisse mit dem
Ausbildungsträger in der Präsenzphase
4 zu reflektieren. Ausbildungsträger
und angehende Fachkraft vereinbaren
hierzu gemeinsam eine Praktikumsauf-
gabe. Mit dem Praktikum soll eine vom
Betrieb zu lösende Arbeitsschutzauf-
gabe bearbeitet werden, so dass das
betroffene Unternehmen einen unmit-
telbaren Nutzen von der Durchführung
des Praktikums hat. Gemäß Fachauf-
sichtsschreiben des BMA soll das
Praktikum innerhalb einer Frist von
maximal 8 Wochen bearbeitet werden.
Der tatsächliche Zeitaufwand wird
durch die zu bearbeitende Aufgabe
bestimmt. Einzelheiten hierzu sind dem
zwischen Staat und HVBG abgestimm-
ten bundeseinheitlichen Konzept der
Lernerfolgskontrollen zu entnehmen.

4.5 Lernerfolgskontrollen

In der Ausbildung absolvieren die Teil-
nehmer mehrere Lernerfolgskontrollen
(LEK) nach bundeseinheitlichen Krite-
rien. Nach der Selbstlernphase I findet
eine erste Lernerfolgskontrolle (LEK 1)
in Präsenz statt. Der Schwerpunkt die-
ser Prüfung erstreckt sich vor allem auf
die fachlichen Kenntnisse der Teilneh-
mer. Dieser Lernerfolgskontrolle kommt
eine besondere Bedeutung zu, da von
ihrem Bestehen die Möglichkeit zur
Fortführung der Ausbildung abhängt.
Um die Ausbildungsqualität zu sichern,
ist in Abstimmung zwischen BMA,
BAuA, Ländern und HVBG angeglie-
dert an das Berufsgenossenschaftliche
Institut Arbeit und Gesundheit in Dres-
den (BGAG) eine Zentralstelle für die
Koordinierung der LEK 1 eingerichtet
worden. Diese hat die Aufgaben:

♦ Zentrale Verwaltung aller Prüfungs-
fragen

♦ Koordinierung der regionalen Prü-
fungstermine und -orte für interes-
sierte Ausbildungsträger

♦ Bereitstellen des Prüfungsfragen-
pools, auf Anfrage Erstellen des
Prüfungstages

♦ Sammelstelle für die Prüfungsunter-
lagen aller Ausbildungsträger
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♦ Auswertung der Prüfungsergeb-
nisse hinsichtlich der Qualitäts-
sicherung

♦ Koordination der Weiterentwick-
lung des Prüfungsmodus

♦ Koordination der Weiterentwick-
lung der Prüfungsfragen

♦ Ansprechstelle für Autoren/ Dozen-
ten

Die zweite Lernerfolgskontrolle (LEK 2)
besteht in der Bewertung des Prakti-
kumberichtes. Hierfür wird den Teilneh-
mern vor dem Praktikum vom Ausbil-
dungsträger ein Thema zur Bearbeitung
aufgegeben. Die Teilnehmer weisen
dabei nach, dass sie ihre fachlichen
und methodischen Kenntnisse bei der
Lösung eines Arbeitsschutzproblems
in der Praxis anwenden können. Als
dritte Lernerfolgskontrolle (LEK 3) ist
ein Einzelvortrag der Teilnehmer vor-
gesehen. In der Regel soll eine Präsen-
tation des Praktikumberichtes oder der
Ergebnisse der bearbeiteten Fallstudi-
en der Ausbildungsstufe III erfolgen.
Schließlich wird in der branchen-
spezifischen Ausbildungsstufe III
ebenfalls eine Lernerfolgskontrolle
(LEK 4) zu den speziellen Inhalten
durchgeführt. Einzelheiten hierzu wer-
den von den Unfallversicherungs-
trägern festgelegt.

4.6 Selbstlernen mit interaktiven
Computerprogrammen

Neue Informationstechnologien durch-
dringen immer weitere Bereiche unse-
rer Arbeitswelt. Auch für die Tätigkeit
von Fachkräften für Arbeitssicherheit
erhalten die damit verbundenen Mög-
lichkeiten der Informationsbeschaffung
und -verarbeitung einen wachsenden
Stellenwert. Computergestütztes Ler-
nen (auch: computer based training,
kurz: cbt) bietet insbesondere die Mög-
lichkeit, Arbeiten und Lernen räumlich
und zeitlich miteinander zu verbinden.
In immer mehr Unternehmen entstehen
multimediale Lernzentren oder Lern-
software, die in die betriebsinternen
DV-Netze eingespeist werden. BAuA
und HVBG haben sich dazu entschlos-
sen, die Selbstlernphasen der neuen
Ausbildung als computergestütztes
interaktives Lernprogramm umzuset-
zen. Dieses ist vom Hauptverbandes

der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften entwickelt worden.

Vorteile des cbt-Lernens sind:

♦ Selbständige Bestimmung des Lern-
tempos

♦ Möglichkeit der variablen Zeitein-
teilung

♦ Steuerung des eigenen Lernfort-
schritts

♦ Durchführung von Selbstkontrol-
len

♦ Lernen an flexiblen Orten

♦ Förderung der Lernmotivation
durch verschiedene Präsentations-
arten

♦ Entdeckendes Lernen

♦ Förderung der Medienkompetenz

4.7 Tutorielle Betreuung während der
Selbstlernphasen

Der Wechsel von eng miteinander ver-
zahnten Präsenz- und Selbstlern-
formen in der Ausbildung stellt an die
Teilnehmer besondere Anforderungen.
So werden etwa die Lerninhalte, die in
den Präsenzphasen vermittelt werden,
in den jeweils nachfolgenden Selbst-
lernphasen wieder aufgenommen und
weiter vertieft. Die darauf folgenden
Präsenzphasen wiederum knüpfen an
die Inhalte der vorangegangenen
Selbstlernphase an. Hinzu kommt, dass
der Einsatz eines computer based
trainings gegenüber konventionellem
Lernen eine andere Lernhaltung und
Lernorganisation vom Teilnehmer er-
fordert. Es ist deshalb unverzichtbar,
dass alle Ausbildungsträger der neuen
Fachkraftausbildung den Teilnehmern
eine tutorielle Betreuung während der
Selbstlernphasen anbieten. Die Anfor-
derungen an die tutorielle Betreuung
wurden zwischen BAuA, Ländern und
HVBG abgestimmt. Sie sind ein Be-
standteil der von Ausbildungsträgern
zu erfüllenden Auflagen im Zuge des
Anerkennungsverfahrens für die
Durchführung der Ausbildung.

Die Tutoren nehmen im Wesentlichen
fünf Aufgabenkomplexe war: Sie

♦ begleiten den Lernprozess,

♦ fördern die Motivation des Teilneh-
mers,

♦ klären fachlich und/oder inhaltliche
Fragen,

♦ geben Hilfestellung bei computer-
technischen Fragestellungen und

♦ sichern die Qualität der Ausbil-
dungsunterlagen.

5 Formalia der neuen Ausbil-
dung

5.1 Anforderungen an Dozenten

Die neuartige Konzeption stellt hohe
Anforderungen an die in der Ausbil-
dung tätigen Dozenten. Gab es bisher
Spezialisten, die einzelne Themenfelder
unabhängig voneinander übernommen
haben, so erfordert die jetzige Konzep-
tion, dass die Dozenten die miteinander
verzahnten, vorgegebenen Inhalte ex-
akt beachten. Wurden in der “alten”
Ausbildung Themen häufig in Vortrags-
form vermittelt, werden in der neuen
Ausbildung parallel zum Vortrag ver-
stärkt teilnehmer- und handlungs-
orientierte Methoden wie z. B. Gruppen-
arbeiten, Fallstudien usw. eingesetzt.

Dozenten, die in der neuen Ausbildung
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit tä-
tig werden wollen, müssen nicht nur das
erforderliche Fachwissen und die not-
wendigen methodischen Fähigkeiten
mitbringen, sondern ebenfalls kommu-
nikative Fähigkeiten sowie Kenntnisse
im Umgang mit neuen Medien und
Technologien. Um sich auf die
Dozententätigkeit vorbereiten zu kön-
nen, haben die Berufsgenossenschaften
ein zweiwöchiges Seminar zur Dozenten-
qualifizierung entwickelt, das im BGAG
in Dresden vermittelt wird. Die Aus-
bildungsträger benötigen qualifizierte
Dozenten, die die Zusammenhänge der
Ausbildung beherrschen. In Teilberei-
chen eingesetzte Dozenten benötigen
mindestens Überblickskenntnisse über
die Ausbildungskonzeption sowie über
die Verknüpfungen der von ihnen ver-
mittelten Lerneinheiten mit anderen Tei-
len der Ausbildung. Die in den
Dozentenleitfäden vorgegebenen Aus-
bildungsinhalte sind exakt zu beachten.
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5.2 Ausbildungsunterlagen

Die Ausbildungsunterlagen für die
neue Ausbildung sind von der BAuA
und vom HVBG gemeinsam entwickelt
worden. Sie können von allen interes-
sierten Ausbildungsträgern vom HVBG
erworben werden (Vertrieb über BGAG-
Dresden). Einzelheiten hierzu haben
BAuA und HVBG in einer Vereinbarung
über die Nutzungs- und Verwertungs-
rechte geregelt. Bei den Ausbildungs-
unterlagen handelt es sich einerseits
um Dozentenleitfäden, Folien und
Teilnehmerunterlagen für die Präsenz-
phasen und andererseits um die com-
putergestützten, interaktiven Lernpro-
gramme für die Selbstlernphasen. Die
Unterlagen werden auf CD-ROMs zu
Verfügung gestellt.

5.3 Bescheinigung der Ausbildung

Eine erfolgreiche Teilnahme an der
Ausbildung kann erst bescheinigt wer-
den, wenn die Ausbildung vollstän-
dig absolviert und alle Lernerfolgs-
kontrollen mit Erfolg bestanden wor-
den sind. Die erfolgreiche Teilnahme
an der Ausbildung ist neben der in der
Unfallverhütungsvorschrift “Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit” näher be-
schriebenen beruflichen Qualifikation
und der beruflichen Praxis die Voraus-
setzung, um als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit tätig werden zu können. Ge-
mäß Festlegung des BMA muss die
komplette Ausbildung innerhalb eines
Zeitraums von 3 Jahren abgeschlos-
sen werden.

5.4 Anerkennung von Ausbildungs-
lehrgängen freier Träger

Während die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung und staatliche
Ausbildungsträger keine Anerken-
nung benötigen, bedürfen von sog.
freien Ausbildungsträgern angebote-
ne Lehrgänge zur Ausbildung der
Fachkräfte für Arbeitssicherheit der
staatlichen oder berufsgenossen-
schaftlichen Anerkennung. Es ist gän-
gige Praxis, dass die Anerkennung
durch die zuständige staatliche Stelle
erteilt wird. Zuständig ist das Land, in
dessen Bereich der Ausbildungsträger
seinen Hauptsitz hat oder bei auslän-
dischen Unternehmen ohne Sitz in
Deutschland das Land, in welchem der

erste Ausbildungslehrgang durchge-
führt werden soll. Die Bundesländer
haben einheitliche Unterlagen für die
Durchführung der Anerkennungs-
maßnahmen entwickelt und halten für
interessierte Ausbildungsträger ein
Merkblatt und ergänzende Unterlagen
bereit.

5.5 Ausbildung des Bundesverbandes
der Unfallkassen-BUK

Zur Umsetzung der Ausbildung bei den
Unfallversicherungsträgern der öffent-
lichen Hand (Unfallkassen) hat der BUK
einen Fernlehrgang mit Präsenzphasen
entwickelt. Dieser auf Printmedien ge-
stützte Ausbildungsgang folgt inhalt-
lich exakt der von BAuA und HVBG
entwickelten Ausbildungskonzeption
und den beschriebenen Ausbil-
dungsstufen.

Die Ausbildungsstufen I und II umfas-
sen neben einer Einführungslektion 12
als Fernlehrgangsunterlagen entwi-
ckelte Lektionen sowie ein 3-tägiges
und ein 4-tägiges Seminar. Die Aus-
bildungsstufe III besteht aus fach-
spezifischen Lektionen und dem 4-
tägigen Abschlussseminar. Praktikum
und Lernerfolgskontrollen sind eben-
falls Bestandteile dieser Ausbildung,
die als Maßstab für die Umsetzung der
neuen Ausbildung zur Fachkraft für
Arbeitssicherheit in Form eines Fern-
lehrgangs zu betrachten ist.

6 Informationen zur Auswahl
und Ausbildung angehender
Fachkräfte

Die Berufsgenossenschaften und die
Unfallkassen haben zur Information
angehender Fachkräfte und der Unter-
nehmen, in denen sie tätig sind, bran-
chenspezifische Informationsunter-
lagen zusammengestellt. Es wird aus-
drücklich empfohlen, dass sich ange-
hende Fachkräfte und deren Vorgesetz-
te vor Beginn der Ausbildung mit die-
sen Informationen vertraut machen, um
einerseits nicht von den Anforderun-
gen der Ausbildung überrascht zu wer-
den und anderseits rechtzeitig die er-
forderlichen Voraussetzungen für das
Lernen mit computergestützten Lern-
programmen und das Praktikum zu
schaffen.

BAuA und HVBG haben unter dem Ti-
tel “Ausbildung zur Fachkraft für Ar-
beitssicherheit” einen umfassenden
Bericht zur Beschreibung der neuen
Ausbildung herausgegeben. Dieser
enthält neben Ausführungen zum An-
forderungsprofil der Fachkräfte eine
Übersicht zu den Ausbildungsinhalten
sowie alle Regelungen, die Staat und
Unfallversicherungsträger zu Umset-
zung und Anerkennung der neuen
Ausbildung getroffen haben. Der Be-
richt kann als pdf-Datei über die
Homepages von BAuA und HVBG
herunter geladen werden (BGZ-Report
1/03). Er ersetzt den BGZ-Report 5/99
(BAuA/ HVBG 1999).
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